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Widerspruch, Ihr Bescheid vom 2.5.2013, Antrag auf Informationszugang

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen Ihren Bescheid vom 2.5.13, in dem Sie meinen Antrag auf Informationszu-
gang ablehnen, lege ich Widerspruch ein. 

Kein vernünftiger Mensch vertraut einer technischen Infrastruktur, bei der wesentli-
che funktionale Bestandteile geheim gehalten werden. Vertrauen zu einer Struktur, 
in der Daten der Bürger verarbeitet werden, die dem Arztgeheimnis unterliegen, 
setzt  vollständige  Transparenz voraus.  Mit  Ihrer  Weigerung,  diese Öffentlichkeit 
herzustellen, fügen Sie dem EGK-Projekt erheblichen Schaden zu. 

In Ihrem Bescheid lehnen Sie es ab, mir Zugang zu den Angeboten der Bieter zu ge-
ben, und begründen das ausführlich. Den Zugang habe ich nicht beantragt. Es ist 
selbstverständlich  plausibler,  diesen  Zugang  abzulehnen,  als  den  zu  Ihren  Ver-
trags-entwürfen. Ihr Bescheid liest sich so plausibler.

Ich möchte Ihre Vertragsentwürfe und die Leistungsbeschreibung sehen. Sie sind 
schon einer beschränkten Öffentlichkeit zugänglich. Da Sie aus rechtlichen Grün-
den an alle Bieter bzw.  Interessenten dieselben Texte geschickt  haben, kann es 
nicht sein, dass der Erfolg des Vergabeverfahrens vereitelt wird, wenn jemand diese 
Texte bekommt. Es kommt bei öffentlichen Auftragsvergaben häufig vor, dass die 
Vertragsbedingungen der Vergabestelle  vor  Aufnahme der  Verhandlungen jeder-
mann zugänglich sind, z.B. gegen eine Aufwandspauschale. Ohne dass damit Ver-
handlungen zwischen den Parteien unmöglich würden. 

Es  handelt  sich  um eine  bloße  Schutzbehauptung.  Ihre  weiteren  Ausführungen 
über Zugang zu den Daten der Bieter gehören nicht zur Sache. 

Ich bin vor allem an folgenden Informationen interessiert:
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1. Sind  die  veröffentlichten  Spezifikationen  der  Gematik  Vertragsgegen-
stand? Wie genau wird die Integrität der in Bezug genommenen Spezifika-
tionen gewährleistet (Versionsstände)? Auf welche Weise wird ihre Einhal-
tung vertraglich abgesichert? Gibt es Sanktionen bei Nichteinhaltung, wel-
che sind das?

2. Gibt es weitere technische Informationen, die nicht auf Ihrer Website ver-
öffentlicht oder referenziert sind, die Vertragsbestandteil werden sollen? 
Wenn ja, welche? Werden alle veröffentlichten Spezifikationen gleichran-
gig Vertragsbestandteil?

3. Welche Kontrollbefugnisse stehen öffentlichen Stellen gegenüber den Be-
treibern der Infrastruktur zu? Sind sie berechtigt, Weisungen zu erteilen? 
Sind diese Weisungen einzuhalten? Sanktionssystem?

4. Wie ist die Regelung bei Änderungen, Ergänzungen oder Widerruf von 
Spezifikationen? Wird abgesichert, dass solche Änderungen und Ergän-
zungen Vertragsbestandteil werden? Wie?

5. Kann der Auftragnehmer mit wirtschaftlichen Einwänden die Einhaltung 
bekannter, neuer, oder geänderter Spezifikationen ablehnen? Kann er die 
Beachtung von Weisungen ablehnen? Gibt es Mechanismen der Vertrags-
anpassung? Wie funktionieren sie?

6. Wie funktioniert das Update-Verfahren bei Einspielen neuer Software-Ver-
sionen in Bestandteilen der technischen Infrastruktur? Wie wird die Gül-
tigkeit  neuer  Software-Versionen  geprüft  von  Bestandteilen  der  Infra-
struktur (Rechnern, Chipkarten, Terminals, Services usw.)?

7. Wie funktioniert das Test- und Freigabeverfahren für solche neue Softwa-
re-Versionen  für  die  Bestandteile  der  Telematik-Infrastruktur?  Gibt  es 
Software-Zertifikate? Wer stellt sie aus?

8. Welche Prozesse sind von Krankenkassen und ihren Verbänden, und von 
anderen  Organisationen  zu  durchlaufen,  damit  ihre  IT  an  die 
Tele-ma-tik-Infrastruktur  angeschlossen werden darf?  Welche  Prüfungs-
pflichten haben die  Betreiber der Infrastruktur,  wenn neue Teilnehmer 
den Anschluss daran beantragen?

Es kann nicht angehen, dass man als gesetzlich Versicherter verpflichtet ist, seine 
Zugehörigkeit zu einem Behandlungsprogramm zur Behandlung chronischer Krank-
heit einer Infrastruktur anzuvertrauen, bei der diese Informationen nicht öffentlich 
sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das anders sehen. Sie kennen sich doch 
aus. 

Also: was soll das? Kann das Ihr Ernst sein?

Mit freundlichen Grüßen 

Jan Kuhlmann 


